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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Amsel Turdus me-
rula

n b I 469.000 -
545.000

x Bruten: Gehölzbestände sowie an
Gebäudenischen
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Bach-
stelze

Motacilla alba n b I 45.000 -
55.000

Bruten: Nischen und Halbhöhlen VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1
Blau-
meise

Parus cae-
rulerus

n b I 297.000 -
348.000

x Bruten: Nistkästen, Baumhöhlen
etc.
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Buchfink Fringilla coe-
lebs

n b I 401.000 -
487.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

1 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu
2 Solche Maßnahmen, die dazu beitragen, den Eintritt des Verbotstatbestandes zu verhindern.
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Bunt-
specht

Dendrocopos
major

n b I 6.900 -
8.600

x Bruten: Baumhöhlen
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Dorngras-
mücke

Sylvia com-
munis

n b I 74.000 -
90.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Eichelhä-
her

Garrulus
glandarius

n b I 53.000 -
64.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Elster Pica pica n b I 30.000 -
50.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
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der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Fitis Phylloscopus
trochilus

n b I 52.000 -
65.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Garten-
grasmü-
cke

Sylvia borin n b I 100.000 -
150.000

x Bruten: Gehölzbestände und Stau-
den
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Gimpel Pyrrhula pyr-
rhula

n b I 20.000 -
40.000

x Bruten: Gehölzbestände (gerne mit
Nadelbäumen)
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Grünfink Carduelis
chloris

n b I 158.000 -
195.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Hecken-
braunelle

Prunella mo-
dularis

n b I 110.000 -
148.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Jagdfa-
san

Phasianus
colchicus

n b I 300 -
3.000

x Bruten: Offenland (Boden)
Bei der Baufeldräumung während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Kleiber Sitta euro-
paea

n b I 88.000 -
110.000

x Bruten: Baumhöhlen und Nistkäs-
ten
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Kohl-
meise

Parus major n b I 350.000 -
450.000

x Bruten: Nistkästen, Baumhöhlen
etc.
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
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Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Kolkrabe Corvus corax n b I 1.200 -
1.500

x Auf hohen Bäumen oder unzu-
gänglichen Felsen
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Mistel-
drossel

turdus
viscivorus

n b I 20.000 -
30.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Mönchs-
grasmü-
cke

Sylvia atri-
capilla

n b I 326.000 -
384.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Nachtigall Luscinia
megarhyn-
chos

n b I 5.000 -
10.000

x Bruten: Unterholz, dichtes Gebüsch
Bei Gehölzentfernungen/Baufeld-
räumung während der Brutzeit
kann es zu Tötungen von Jungtie-
ren in ihren Nestern kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1



Redundante Neuverlegung der Riedleitung Südteil (R2S)
Artenschutzrechtliche Prüfung

Anhang 3: Vereinfachte Artenschutzprüfung

6

D:\ProjekteTexte\2018058\06_Erlaeut\20210210_Anhang 3_Tabelle vereinfachte Prüfung.docx

Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
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ders ge-
schützt
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schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen
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troffen nach
§ 44 Abs. 1
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bot)
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Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob
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meines Lebensrisiko)
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nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
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men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Nilgans Alopochen
aegyptiaca

n b III 500 -
700

x Sehr flexibel
Bei Gehölzentfernungen/Baufeld-
räumung während der Brutzeit
kann es zu Tötungen von Jungtie-
ren in ihren Nestern kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Raben-
krähe

Corvus
corone

n b I 120.000 -
150.000

x Bruten: Gehölzbestände, Wälder
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Ringel-
taube

Columba
palumbus

n b I 129.000 -
220.000

x Bruten: Gehölzbestände, Wälder
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Rotkehl-
chen

Erithacus ru-
becula

n b I 196.000 -
240.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1



Redundante Neuverlegung der Riedleitung Südteil (R2S)
Artenschutzrechtliche Prüfung

Anhang 3: Vereinfachte Artenschutzprüfung

7

D:\ProjekteTexte\2018058\06_Erlaeut\20210210_Anhang 3_Tabelle vereinfachte Prüfung.docx

Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
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der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Singdros-
sel

Turdus philo-
melos

n b I 111.000 -
125.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Star Sturnus vul-
garis

n b I 186.000 -
243.000

x Bruten: Baumhöhlen, Nistkästen,
Nischen
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Sumpf-
rohrsän-
ger

Acrocephalus
palustris

n b I 40.000 -
60.000

x Bruten: Hochstauden
Bei Baufeldräumung während der
Brutzeit kann es zu Tötungen von
Jungtieren in ihren Nestern kom-
men.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Wiesen-
schafs-
stelze

Motacilla flava n b I 8.000 -
12.000

x Bruten: Bodenbrüter zwischen Ve-
getation
Bei Baufeldräumung während der
Brutzeit kann es zu Tötungen von
Jungtieren in ihren Nestern kom-
men.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten
Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische
Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden - soweit keine größere Anzahl von
Individuen/Brutpaaren betroffen ist (vgl. Kap. 4.3).
Dt.
Artname

Wiss.
Artname

Vorkommen

n = nachge-
wiesen
p = potenziell

Schutzstatus
nach § 7
BNatSchG

b = beson-
ders ge-
schützt
s = streng ge-
schützt

Status
I = regelmäßi-
ger Brutvogel
III = Neozoe
oder Gefan-
genschafts-
flüchtling

Brutpaarbe-
stand in
Hessen

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 1
BNatSchG
(Tötungsverbot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 2
BNatSchG
(Störungsver-
bot)

potenziell be-
troffen nach
§ 44 Abs. 1
Nr. 3
BNatSchG
(Beschädi-
gungsverbot)1

Erläuterung zur Betroffenheit

(Art/Umfang/ggf. Konflikt-Nr.
inkl. Angabe zu Verbot gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, ob

bau- oder betriebsbedingtes Tö-
tungsrisiko größer ist als allge-

meines Lebensrisiko)

Hinweise zu Ver-
meidungsmaß-
nahmen Arten-
schutz (Maßn.-
Nr. ASP)/
landespflegeri-
sche Vermei-
dungs-/Kompen-
sations-Maßnah-
men im Rahmen
der Eingriffsre-
gelung
(Maßn.-Nr. LBP)2

Zaunkö-
nig

Troglodytes
troglodytes

n b I 178.000 -
203.000

x Bruten: Gehölzbestände, Hoch-
stauden
Bei Gehölzentfernungen/Baufeld-
räumung während der Brutzeit
kann es zu Tötungen von Jungtie-
ren in ihren Nestern kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1

Zilpzalp Phylloscopus
collybita

n b I 253.000 -
293.000

x Bruten: Gehölzbestände
Bei Gehölzentfernungen während
der Brutzeit kann es zu Tötungen
von Jungtieren in ihren Nestern
kommen.

VM3/
V1, V2, V3, V8,

M1


